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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer wurde am 8. April 2022 zum wiederholten Male mit- tels ärztlicher
fürsorgerischer Unterbringung in die Psychiatrische Universitätskli- nik Zürich (PUK)
eingewiesen. Seit dem 19. Mai 2022 stützt sich die fürsorgeri- sche Unterbringung auf
einen Beschluss der Kindes- und Erwachsenenschutzbe- hörde der Stadt Zürich (act. 3). Am
23. Juni 2022 wurde der Beschwerdeführer von der PUK in die Klinik B._____ AG
(nachfolgend: Klinik) verlegt (vgl. act. 4). Mit Eingabe vom 25. Juni 2022 wandte sich der
Beschwerdeführer an das Einzel- gericht des Bezirksgerichts Meilen (nachfolgend:
Vorinstanz; act. 1). Mit Verfü- gung vom 29. Juni 2022 trat die Vorinstanz auf das Gesuch
um Entlassung aus der fürsorgerischen Unterbringung nicht ein und leitete die Eingabe des
Be- schwerdeführers als sinngemässes Entlassungsgesuch an die Klinik weiter (act. 10 =
act. 13 [Aktenexemplar]= act. 15). Gegen den vorinstanzlichen Ent- scheid erhob der
Beschwerdeführer mit Eingabe vom 5. Juli 2022 Beschwerde bei der Kammer (act. 14). Die
vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen bei- gezogen (act. 1–11). Das Verfahren
erweist sich als spruchreif.

E. 2
Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid damit, dass die fürsorgerische Unterbringung
des Beschwerdeführers auf dem erwähnten Zirkulationsbeschluss der Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich beruhe. Darin sei die Entlassungskompetenz
im Sinne von Art. 428 Abs. 2 ZGB der ärztlichen Lei- tung der jeweiligen Einrichtung
übertragen worden. Die Verlegung der unterge- brachten Person in eine andere Einrichtung
verlange kein neues Einweisungsver- fahren. Als Folge davon sei dafür auch kein
Beschwerdeverfahren vorgesehen. Mithin habe sich der Beschwerdeführer mit seinem
Entlassungsgesuch an die ärztliche Leitung der Klinik zu wenden. An Letztere sei die
Eingabe des Be- schwerdeführers dementsprechend weiterzuleiten (act. 13).

E. 3
Sowohl die handschriftliche Eingabe des Beschwerdeführers an die Vor- instanz als auch
jene an die Kammer sind zwar schwierig zu entziffern und ein- zelne Worte sind völlig
unleserlich (vgl. act. 1 und act. 14). Indes ist klar, dass der Beschwerdeführer nicht
vorbringt, er habe bei der ärztlichen Leitung der Klinik seine Entlassung verlangt und diese
sei ihm verwehrt geblieben. Von einem der-

- 3 - artigen Entlassungsgesuch findet sich zudem im Pflegebericht vom 29. Juni 2022 kein
Vermerk (vgl. act. 4). Auf telefonische Rückfrage durch die Kammer bestätig- te die Klinik
schliesslich, dass es kein solches Entlassungsgesuch gegeben habe (vgl. act 16). Es ist
demnach davon auszugehen, dass sich der Beschwerdeführer direkt an die Vorinstanz
gewendet hat, ohne zuvor bei der ärztlichen Leitung der Klinik um seine Entlassung zu



ersuchen.

E. 4
Vor diesem Hintergrund ist das Vorgehen der Vorinstanz nicht zu beanstan- den. Sie hat
zutreffend darauf hingewiesen, dass die Kindes- und Erwachsenen- schutzbehörde der Stadt
Zürich in ihrem Beschluss vom 19. Mai 2022 die Entlas- sungskompetenz nach Art. 428
Abs. 2 ZGB i.V.m. § 34 Abs. 1 EG KESR an die ärztliche Leitung jener Einrichtung, in der
sich der Beschwerdeführer aufhält, de- legiert hat (vgl. act. 3 S. 7). Zu ergänzen ist, dass
damit auch die Kompetenz zu einer Verlegung des Beschwerdeführers in eine andere
Einrichtung an die jeweili- ge Einrichtung delegiert wurde (§ 32 Abs. 2 EG KESR). Richtig
ist deshalb auch, dass die Verlegung von der PUK in die verfahrensbeteiligte Klinik keiner
neuen Einweisung entsprach (§ 32 Abs. 1 EG KESR). Es änderte sich dadurch nichts am
bestehenden Regime hinsichtlich eines Entlassungsgesuchs (Zuständigkeit der Einrichtung
zum Entscheid über das Entlassungsgesuch). Infolgedessen war die Vorinstanz nicht für die
Entlassung des Beschwerdeführers aus der fürsorge- rischen Unterbringung zuständig (auch
nicht im Sinne einer "Anfechtung" der Ver- legung von der PUK in die Klinik B._____
AG). Von all dem wird indessen das Recht des Beschwerdeführers, ein Entlassungsgesuch
zu stellen, nicht berührt (Art. 426 Abs. 4 ZGB). Die Vorinstanz hat die Beschwerdeschrift
folgerichtig der ärztlichen Leitung der Klinik als sinngemässes Entlassungsgesuch
zukommen lassen. Erst nach einer allfälligen Abweisung des Entlassungsgesuchs durch die
ärztliche Leitung der Klinik könnte der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz die
gerichtliche Beurteilung verlangen (vgl. Art. 439 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB). Der ange- fochtene
Nichteintretensentscheid erweist sich als richtig. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten
abzuweisen.

E. 5
Umständehalber sind für diesen Entscheid keine Gerichtskosten zu erheben. Eine
Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen.

- 4 - Es wird erkannt:
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